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Archäologisches Nachrichtenblatt
Inhalt

Behandelt werden fachspezifische Themen aus den Bereichen Museum, Denkmalpflege und Universität, die von überregionalem Interesse sind und z.T. fachübergreifende Bezüge herzustellen suchen. Die Zeitschrift ist ein Forum, über das in kurzen Beiträgen Institutionen und Projekte vorgestellt, Meinungen geäußert und Diskussionen geführt werden können.

Termine

Das Archäologische Nachrichtenblatt erscheint viermal jährlich. Über die Annahme der eingegangenen Manuskripte entscheidet der Herausgeber.

Manuskript

Der Beitragsumfang sollte max. 20, die Resümées von Habilitationsschriften und Dissertationen ca. 8 bzw. 6 Manuskriptseiten (30 Zeile a 60 Anschläge) nicht überschreiten. Die Abbildungen sollten sich auf fünf bis acht druckfertige Vorlagen beschränken. Dabei ist zu beachten, daß die Wiedergabe in schwarz/weiß erfolgt. Literaturlisten sind nicht vorgesehen. Eventuelle Quellenhinweise müssen daher in den Anmerkungen erscheinen. Nach Möglichkeit soll jedoch auch auf Anmerkungen verzichtet werden.

Korrekturen

Jeder Autor erhält zwei Korrekturabzüge, von denen eine nach erfolgter Korrektur innerhalb von 10 Tagen mit Imprimaturvermerk an die Redaktion zurückzusenden ist (z.H. Herrn Dr. Heino Neumayer). 

Von Textänderungen im Korrekturabzug ist möglichst abzusehen. Autorenkorrekturen, die 10% des Satzpreises überschreiten, gehen zu Lasten des Verfassers.

Sonderdrucke

Statt Sonderdrucke erhält jeder Autor von Berichten und Aufsätzen zwei Belegexemplare des Heftes, in dem sein Beitrag erschienen ist. Jedoch können auf Wunsch und auf eigene Rechnung Sonderdrucke bestellt werden (Bestellformulare bei der Redaktion oder beim Akademie Verlag, Palisadenstraße 40, D - 10243 Berlin, Tel. 030/42200640). Die Preise für die Sonderdrucke sind beim Verlag zu erfragen

Technische Hinweise zur Abfassung von Manuskripten  



Bei der Abfassung und Einreichung von Texten für das Archäologische Nachrichtenblatt ist zu beachten:
Manuskripteingabe
Die Texte sollten möglichst auf elektronischen Datenträgern geliefert werden, die nach der redaktionellen Bearbeitung direkt in die Druckereisysteme eingelesen werden können. Die Texte müssen über den ASCII-Zeichensatz erfaßt und abgespeichert worden sein. Für die Redaktion vorteilhaft ist die Verwendung der Textverarbeitungsprogramme "word perfect" und "word for windows".   

Textabfassung 

Computererfaßte Texte müssen fortlaufend, d.h. als Fließtext ohne Silbentrennung, ohne Blocksatz, ohne Einzüge, ohne automatische Fußnotenverwaltung und sonstige Seiten- und Schriftformatierungen geschrieben sein. 

Anmerkungen sind, wenn unumgänglich, an das Ende des Textes zu setzen. Im Text sind sie durch hochgestellte Ziffern in fortlaufender Reihenfolge zu kennzeichnen.

Bei Texten mit komplizierten Steuerzeichen, z.B. mit diakritischen Schriftzeichen oder mathematischen Formeln, muß eine Absprache mit der Redaktion oder Herstellungsabteilung des Akademie Verlages, Palisadenstraße 40, D - 10 243 Berlin (030/ 422 006 40), erfolgen.

Technischen Einzelheiten zur Textabfassung können auch dem `Hinweisblatt für die Annahme von Texten des Akademie Verlages entnommen, oder direkt beim Verlag erfragt werden.   

Abbildungen

Sämtliche den Text illustrierende Beilagen (Abbildungen, Tabellen) werden als Abbildungen bezeichnet und sind durchzunumerieren.

Die Illustrationen  müssen druckfertig sein, da die Redaktion keine graphischen Ergänzungen vornehmen kann.

Ein Abbildungsnachweis ist unbedingt notwendig, d.h. Nennung der Zeichner, Fotografen bzw. Fotoeigentümer.

Farbabbildungen sind nicht vorgesehen, können aber auf Wunsch und eigene Rechnung abgedruckt werden. 
Einzureichen sind:
1. Maschinengeschriebenes Manuskript oder Diskette mit getrennten Dateien: Textteil (text.txt), Anmerkungen (anm.txt) und Abbildungsunterschriften (abb.txt).

2. Ein verbindlicher Ausdruck aller Dateien in guter Qualität und mit zweizeiligem Abstand ohne handschriftliche Einfügungen, allerdings mit farbiger Markierung aller Sonderzeichen.

3. Angaben zum jeweils verwendeten Bearbeitungsprogramm. Auflistung aller Sonderzeichen und diakritischen Zeichen, die über den erweiterten ASCII-Satz hinausgehen (z.B. c mit übergesetztem Häkchen, L mit durchgezogenem Querstrich, griechische Buchstaben u.a.) 

4. Ggf. Abbildungsvorlagen mit entsprechender Bildunterschrift. 

Nach Erscheinen des Heftes werden die Abbildungsvorlagen zurückgesandt. Diskette und Manuskript verbleiben, sofern nicht anders gewünscht, bei der Redaktion. 

